
Erläuterungen zur Änderung der  
Leitlinien des Komitees für Astroteilchenphysik KAT 

 

2. Änderung vom 4.12.2020 
 
Neben einer Reihe redaktioneller Korrekturen werden folgende inhaltlichen Änderungen 
vorgeschlagen: 
 

1. Mitgliedschaft: Die Beschränkung der Mitgliedschaftsberechtigung im Ausland 

arbeitender Wissenschaftler auf deutsche Staatbürger wurde gestrichen. Neue 

Regelung: Zudem können weitere Wissenschaftler auf begründeten Antrag durch 

Beschluss des KAT in die Gemeinschaft aufgenommen werden, die ein besonderes 

Interesse an der Astroteilchenphysik in Deutschland haben. 

(Ziele und Aufgaben, Ende 1. Paragraph) 

 

2. Änderungen bei den Beratungsthemen des KAT: 

 Neben der Ausbildung wurde auch die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses aufgenommen. 

 Neu: Strategien und Strukturen in den Bereichen Software, Computing, 

Machine Learning, Daten und Datenzugang, 

 Neu: Gleichstellung. 

(Ziele und Aufgaben, Liste 2. Paragraph) 

3. Änderungen bei den Aufgaben des KAT: 

 Neu: die Vorbereitung des Strategiegesprächs mit dem BMBF zur Gestaltung 

der jeweils nächsten ErUM-Pro-Förderperiode. 

 Neben Interaktion und Beratung mit KET, KhuK und RDS wird jetzt auch das 

Komitee für Beschleunigerphysik (KfB) genannt.  
(Ziele und Aufgaben, Liste 3. Paragraph) 

4. Wahlperiode, neue Zusatzregelung:  Eine Wahlperiode dauert in der Regel 3 Jahre. 

In begründeten Ausnahmefällen kann die Gemeinschaft auf Vorschlag des KAT die 

laufende Wahlperiode bis zu einem Jahr verkürzen oder verlängern. 

(Zusammensetzung, 1. Paragraph) 

 

5. Ex-officio-Mitglieder:  

 Neue Regelung für Max-Planck-Institue und Helmholtz-Zentren: Je zwei 

Vertreter der in der Astroteilchenphysik aktiven Institute/Zentren  

 Statt einem Vertreter des Fachverbands Teilchenphysik der DPG wird jetzt 

der Vorsitzende genannt.  

 Neu ist ein Vertreter von yHEP.  

(Zusammensetzung, Liste im 4. Paragraph) 

6. Wahlverfahren:  

 Die Stellvertreter dürfen auch ohne „begründeten Wunsch“ an KAT-

Sitzungen teiilnehmen. 

 Wenn gewähltes Mitglied und Stellvertreter eines Stimmkreises innerhalb 

einer Wahlperiode ausscheiden wird eine Nachwahl durchgeführt.  
(Wahlverfahren, letzte Zeilen) 


